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Da die Pfändung von Energiepreispauschale (EPP) und Inflationsausgleichsprämie weiterhin nicht abschließend geklärt sei,

fordert die ARGE Insolvenzrecht & Sanierung im Deutschen Anwaltverein (DAV) Klarheit für den Berufsstand (vgl. Newsletter

vom 27.1.2023/PM Nr. 02/23). Auch wenn das AG Köln aktuell die Unpfändbarkeit der Inflationsausgleichsprämie festgestellt

habe (Beschluss vom 4.1.2023 – 70k IK 226/20), bleibe durch eine unzureichende Klarstellung zur Pfändbarkeit der Hilfsmit-

tel durch den Gesetzgeber eine unnötige Unsicherheit für alle Verfahrensbeteiligten. EPP und Inflationsausgleichsprämie sei-

en zwei der umfassenden finanziellen Hilfsmittel, die der Gesetzgeber seinen Bürgern als Antwort auf die Krisen und Preis-

entwicklungen des vergangenen Jahres zugesichert hat. Ungeklärt blieben auch viele Monate nach der Einführung der Maß-

nahmen der Umgang und die Pfändbarkeit im Falle einer Insolvenz des Beitragsempfängers. Praktische Hindernisse erlebe

der Berufsstand im Moment durch die ungeklärte Frage nach der Pfändbarkeit der Inflationsausgleichsprämie. Der Bund

habe im Rahmen seines 3. Entlastungspakets den Arbeitgebern die Möglichkeit gegeben, von Oktober 2023 bis Ende 2024

an ihre Beschäftigten steuer- und abgabenfrei einen Betrag von bis zu 3000 Euro auszuzahlen. Der Gesetzgeber habe in der

Arbeitslosengeld II/Sozialgeld-Verordnung klargestellt, dass die Inflationsausgleichsprämie bei einkommensabhängigen

Sozialleistungen nicht als Einkommen angerechnet wird – die Frage der Pfändbarkeit sei allerdings erneut offengelassen

worden. Dr. Ruth Rigol, Fachanwältin für Insolvenzrecht sowie ebenfalls Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der

ARGE Insolvenzrecht & Sanierung, sagte hierzu aus ihrer Sicht als Insolvenzverwalterin: „Die Inflationsausgleichsprämie soll

Verbrauchern helfen, mit den gestiegenen Gaspreisen zurechtzukommen und ihre Lebenshaltungskosten weiterhin aufbrin-

gen zu können. Stellen wir auf diesen Sinn und Zweck der Maßnahme ab, dürfen wir davon ausgehen, dass die Inflations-

ausgleichsprämie unpfändbar ist.“ Rigol verweist hierzu auch auf die aktuelle AG Köln-Entscheidung, in der die Inflationsaus-

gleichsprämie nicht als voll pfändbar, aber als Einkommen bei der Lohnpfändung anrechenbar angesehen werde. Rigol gehe

dies nicht weit genug: „Auch wenn sie über den Arbeitgeber ausgezahlt wird, so entspricht die Prämie eher den Corona-

Hilfen, die ebenfalls über den Arbeitgeber gezahlt und vom BAG (25.8.2022 – 8 AZR 14/22 [BB 2023, 51, Ls.]) als unpfändbar

eingestuft wurden, als dem regelmäßigen Arbeitseinkommen. Bis der Gesetzgeber allerdings eine klare Stellung hierzu be-

zieht, bleibt die abschließende Bewertung für die Praxis der Insolvenzverwalter offen – eine Rechtsunsicherheit, die mit

enormen praktischen Problemen für den Berufsstand verbunden ist.“

Uta Wichering,

Ressortleiterin

Wirtschaftsrecht

Entscheidungen
BGH: Zur wettbewerbsrechtlichen Haftung

für Affiliate-Partner

Der u. a. für das Wettbewerbsrecht zuständige

I. Zivilsenat des BGH hat entschieden, dass der

Betreiber eines Affiliate-Programms nicht für die

irreführende Werbung eines Affiliate-Partners

haftet, wenn dieser im Rahmen eines eigenen

Produkt- oder Dienstleistungsangebots tätig ge-

worden ist und es deshalb an einer Erweiterung

des Geschäftsbetriebs des Betreibers des Affili-

ate-Programms fehlt.

Der innere Grund für die Zurechnung der Ge-

schäftstätigkeit des Beauftragten gemäß § 8

Abs. 2 UWG liegt vor allem in einer dem Be-

triebsinhaber zugutekommenden Erweiterung

des Geschäftsbetriebs und einer gewissen Be-

herrschung des Risikobereichs durch den Be-

triebsinhaber. Unter Berücksichtigung der Aus-

gestaltung des Amazon-Partnerprogramms so-

wie der beanstandeten Webseite des Affiliates

fehlt es im Streitfall an einer solchen Erweite-

rung des Geschäftsbetriebs der Beklagten zu 1

und damit am inneren Grund der Zurechnung

gemäß § 8 Abs. 2 UWG. Entwickeln Affiliates ei-

gene Produkte oder Dienstleistungen – hier eine

Internetseite mit redaktionell gestalteten Beiträ-

gen zu den Themen Schlaf und Matratzen –,

deren Inhalt sie nach eigenem Ermessen gestal-

ten und zum Verdienst von Provisionen bei ver-

schiedenen Anbietern einsetzen, ist die Wer-

bung über den Affiliate-Link ein Teil des Pro-

dukts, das inhaltlich von den Affiliates in eigener

Verantwortung und im eigenen Interesse gestal-

tet wird. Die Links werden von ihnen nur ge-

setzt, um damit zu ihren Gunsten Provisionen

zu generieren. Ein solcher eigener Geschäftsbe-

trieb eines Affiliates stellt keine Erweiterung des

Geschäftsbetriebs der Beklagten zu 1 dar.

Es fehlt im Streitfall auch an der für eine Haftung

nach § 8 Abs. 2 UWG erforderlichen Beherr-

schung des Risikobereichs durch die Beklagte zu

1. Der Affiliate wird bei der Verlinkung nicht in

Erfüllung eines Auftrags beziehungsweise der

mit Amazon geschlossenen Vereinbarung tätig,

sondern im Rahmen des von ihm entwickelten

Produkts und allein im eigenen Namen und im

eigenen Interesse. Die Beklagte zu 1 musste sich

einen bestimmenden und durchsetzbaren Ein-

fluss auch nicht sichern, weil sie mit dem Pro-

dukt des Affiliates ihren Geschäftsbetrieb nicht

erweitert hat.

BGH, Urteil vom 26.1.2023 – I ZR 27/22
(PM BGH Nr. 18/2023 vom 26.1.2023)

BGH: Unanfechtbarkeit eines sittenwidrig

erwirkten satzungsändernden Gesellschaf-

terbeschlusses und darauf gestütztes Scha-

densersatzverlangen

Die Unanfechtbarkeit eines sittenwidrig er-

wirkten satzungsändernden Gesellschafterbe-

schlusses schließt ein darauf gestütztes, auf

Wiederherstellung der ursprünglichen Satzung

gerichtetes Schadensersatzverlangen des ge-

schädigten Gesellschafters nicht aus, soweit

ihm nicht schutzwürdige Rechte Dritter ent-

gegenstehen (Fortführung von BGH, Urteil

vom 1. Juni 1987 – II ZR 128/86, BGHZ 101,

113).

BGH, Urteil vom 6.12.2022 – II ZR 187/21
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2023-257-1

unterwww.betriebs-berater.de

BGH: Zur Übernahme der Postbank durch

die Deutsche Bank

WpÜG § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2

Aktien werden nur dann für Rechnung des Bie-

ters gehalten, wenn dieser die Möglichkeit hat,

auf die Stimmrechtsausübung des Eigentümers

der Aktien Einfluss zu nehmen (Festhaltung an

BGH, Urteil vom 29. Juli 2014 – II ZR 353/12,

BGHZ 202, 180 Rn. 50). Für die Möglichkeit einer

Einflussnahme auf die Stimmrechtsausübung

genügt es, dass der Inhaber der Stimmrechte bei

ihrer Ausübung die Interessen des Bieters wah-

ren muss.

WpÜG § 30 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5

Kann der Bieter das Erwerbsrecht erst in Zukunft

ausüben, findet die Zurechnung erst statt, wenn

der für die Ausübung maßgebliche Zeitpunkt er-

reicht wurde.
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